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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL

DES

REGIERUNGSRATES DES KANTONS S0LOTHuRN
VOM

l4~ April 1951. Nr. 1729.

1. Die Eirlwohnerj3emeinde~unterbreitet
den Bebauung~an Schützenrnatthof oberer Tl“, mit den dazuge
hörigen speziellen Bauvorschriften zur Prüfung und mit dem Ersuchen,
es möchte diesen Unterlagen die Genehmigung durch den Regierungs—
rat erteilt werden~

II. Bebauungsplan und die dazugehörigen speziellen Bau—
vorschriften wurden, gemäss Publikation im Amtsblatt Nr~ 48 vom 1.
Dezember 1950 in der Zeit vom l~, Dezember 1950 bis 3. Januar 1951
zu jedermanns EinsiCht öffentlich aufgelegte Nach den Angaben der
Stadtkanzlei konnten 2 Einsprachen durch direkte Verhandlungen er
ledigt und deren Rückzug erwirkt werden; die Auflageakten wurden
daraufhin durch den Gemeinderat anlässlich dessen Sitzung vom 20.
Februar 1951 einstiinniig gutgeheissen~

Der Bebauungsplan und die dazugehörigen speziellen Bauvor—
schriften geben zu keinen Bemerkungen Anlass; deren Genehmigung wird
beantragt,

III, Gestützt hierauf wird

be schlossen

Von der vorschriftsgemässen Auflage des 11Bebau~ngsplan
SchUtze~matthof~~ererT mit den dazugehörigen S~~ellen
Bauvorschriften1t, durch die Einwohner~omeinde~erStadt~olothUr~
sowie der gütlichen Erledigung sämtlicher Einsprachen, wird Vormer—
~u~no~en und denselben die nachger;uchte Genehmi~~ig erteilt.

Genehmigungegebühr Fr~ 5
Publikationekosten “

Ausfertigungskosten ~‘ 2~ —

Total Pr~ 21;—— (Staatskanzlei Nr. 491) N.

Der Stellvertreter
des Staatsschreibers:

Bau—Departement (3). 1/ ~
_~~fbauamt (5), mit Akten, genehmigtem Bebau~

ungsplan und speziellen Bauvorschriften8 141 ~
Hochbauamt (2), mit genehmigtem Bebauungsplan

und speziellen Bauvorschrifton.
Finanzverwaltung (2)
Kreisbauamt 1, Solcthucn, mit gen~hniigbem Be

bauungsplan und speziellen Bauvorschriften.
Einwohnergemeinde der Stadt Solothurn (2), mit

genehmigtem Bebauungsplan und speziellen Bau—
vorschriften,

Amt sblatt (Dispositiv).
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S ezielle Bauvorschrjften zum Bebauun s lan
für das Schützenmatt—Quartjer

(oberer, nördlicher Teil)

1. Für die Ueberbauung dieses Quartiers ist der spezielle
Bebauungsplan massgel~nd. Entsprechend dem Charakter
des Villenquartiers und der damit verbundenen indivi
duellen Lösungen, ist die eingetragene Bebauung nur
richtungweisend zu verstehen. Sinngemässe Abwandlungen
sind deshalb statthaft.

2. In Zone 1 sind maximal zweigeschossige Häuser (Erdge—
s~h6ss und ein Obergeschoss) gestattet. In Zone III
sind maximal dreigeschossige Häuser (Erdgeschoss und
zwei Obergeschosse) gestattet. In Zone IV kann nach
städtischem Baureglement gebaut werden. In jedem Fall
ist vor Beginn der Ueberbauung eines Stückes der Zone
III oder IV ein spezieller Bebauungsplan für den ganzez~
jeweiligen Zonenabschnitt der Behörde zur Genehmigung
einzureichen.

3. Ortsfremde Bauformen sind nicht zugelassen.
Vorgeschriebene Dachform: Satteldächer von 25 — 450

Neigung oder der städtebaulichen Situation angepasste
Waimdächer. Es dürfen nur dunkel engobierte Ziegel
verwendet werden.

4. Dachausbauten sind nur in Form von ziegelbedeckten
Schlepplukarnen (Satteldächer) oder kleinen Giebeln
(Waimdächer) gestattet. Die Grösse dieser Ausbauten
soll in einem harmonische~i Verhältnis zur Dachf1~che
stehen.
Maxjmalniasse: Die Summe der Stirnseiten der Dachaus—
bauten darf höchstens 1/7 der im Aufriss gemessenen
Dachfl~.che betragen. Die Traufhöhe der Lukarnen soll
2.10 m (genE~en ab Dachstockboden) nicht überschreiten.
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5. Die Farben der Häuser sollen unauffällig sein und
sich dem Landschaftsbild einordnen. In Frage kommen~
gebrochene weisse bis warmgraue Töne. Die Farbmuster
sind dem Hochbauamt der Stadt vorzulegen.

6. Werkstätten sind nicht gestattet, Garagebauten müssen
eine gute architektonische Durchbildung und gegensei
tige Abstimmung zum Hauptbau aufweisen. Provisorien,
Blechgaragen und dergleichen sind nicht gestattet.

7. Längs der gleichen Strassen sind Einfriedigungen ein

heitlich auszuführen. Einfache Holzzäune werden vor
gezogen.

8. Wenn grössere Parzellen zusammenhängend nach einer

einheitlichen architektonischen Idee überbaut werden,
kann der Gemeinderat auf Antrag der Baukornmission
obige Vorschriften entsprec~h~nd abändern.~

Mit Beschluss Nr. 68 vom 20. Februar 1951 vom Gemeinde
rat genehmigt.

~.KiWOHNERGEME1 o~ SoLoTHU~
D~‘r 8tacfta,nmann: Der Stadischreiber:


